
337

VIII.
Das

Augsburgische Glaubensbekenntnis.
Folgendes bewog die evangelischen Reichs-Stände

Deutschlands ein Glaubensbekenntniß aufsetzen zu lassen.
Kaiser Karl V, der damals über das deutsche Reich
herrschte, wünschte die Katholischen und die Evangeli¬
schen wieder zu vereinigen. Als er nun sahe, daß der
Papst zu keiner solchen Kirchenversammlung zu bewegen
sei, zu welcher die Evangelischen Vertrauen fassen konn¬
ten, so schrieb er selbst i. I. 1530 einen Reichstag aus
und bestimmte die Stadt Augsburg, im heutigen Kö¬
nigreiche Baiern, zum Versammlungsorte. Dahin ver¬
fügte sich auch Luthers damaliger Landesherr, Churfürst
Johannes von Sachsen; in seinem Gefolge befanden
sich Melanchthon, Spalatin. (des Churfürsten Hofpredi¬
ger und Geheimschreiber), Justus Jonas und Agrikola;
Luther aber mußte in dem festen Schlosse Ko bürg zu¬
rückbleiben, weil es wegen der kaiserlichen Acht und
wegen des päpstlichen Bannfluches (wonach es nicht
allein Jedem erlaubt, sondern sogar verdienstlich war, ihn
zu todten), nicht mit der Klugheit übereingestimmt hätte,
ihn, gleichsam dem Kaiser und dem Papste zum Trotz,
nach Augsburg mitzubringen. Die Evangelischen freuten
sich sehr, ihr Glaubensbekenntniß überreichen zu dürfen.
Dadurch allein konnten sie aller Welt beweisen, daß sie
nichts verlangten, als die freie Ausübung des Wortes
und Evangeliums Gottes, und dadurch vermochten sie
den vielfachen Verleumdungen entgegenzutreten, womit
man sie beim Kaiser angeschwärzt hatte, als lebten sie
obne Gottesdienst, verwürfen Christum, predigten Em¬
pörung u. s. w. Die Grundlage zu diesein Glaubens¬
bekenntnisse harre Luther schon zu Torgau kurz vor
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